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Parodontitis: Neue Kassenleistung ak-
tiv einfordern

Selbstzahlerleistungen in der Regel nicht mehr notwendig

Parodontitis ist eines der häufigsten Leiden bei Erwachsenen, bislang 
mussten Betroffene die Vor- und Nachbehandlung selbst bezahlen. Das ist
nun anders, denn seit dem 1. Juli übernehmen die gesetzlichen Kranken-
kassen bei einer diagnostizierten Parodontitis nicht nur die Akutbehand-
lung, sondern auch eine umfangreiche Nachsorge, zu der auch die Reini-
gung aller Zähne gehört. Das hat sich anscheinend noch nicht bis in jede 
Zahnarztpraxis herumgesprochen, wie die Beschwerde eines Düsseldor-
fers zeigt, der sich hilfesuchend an die Verbraucherzentrale NRW gewandt
hat.

Obwohl der Patient mit einem Verdacht auf Parodontitis ausdrücklich nach 
einer Behandlung nach Kassenleistung fragte, erklärte ihm seine Zahnärz-
tin, bei ihr seien immer private Zuzahlungen nötig, da die Kassensätze 
nicht hoch genug seien. Doch die seit 1. Juli gültige Richtlinie sieht vor, 
dass die komplette Vor- und Nachbehandlung einer Parodontitis von den 
Kassen übernommen wird. Zahnärzt:innen mit Kassenzulassung dürfen 
also diese Kassenleistungen nicht verweigern und gesetzlich Versicherte 
nicht zu Privatleistungen anstelle der ihnen zustehenden Leistung der ge-
setzlichen Krankenversicherung drängen. 

Die Zahnreinigung ist nun nach der Parodontitistherapie vorgesehen und 
gehört damit nicht mehr zur Vorbehandlung. Die Reihenfolge insgesamt: 
Diagnose, Antrag bei der Kasse, Therapie mit Mundhygieneschulung, da-
nach Mundhygienekontrolle, Zahnreinigung (genannt „professionelle me-
chanische Plaquereduktion“, PMPR), evtl. erneute Zahnfleischtaschen-
messung und Taschenreinigung.

Die Düsseldorfer Zahnärztin bot ihrem Patienten statt der Parodontitisbe-
handlung eine privat zu zahlende professionelle Zahnreinigung an, viermal 
pro Jahr für jeweils 120 Euro. Die Erstellung eines Heil- und Kostenplans 
als nötigen Behandlungsantrag für die Krankenkasse lehnte die Ärztin ab.

Das rät die Verbraucherzentrale NRW:

 Als Patientin oder Patient hartnäckig sein
Betroffene sollten sich von ihren Zahnärzt:innen nicht abwimmeln 
lassen, sondern auf ihrem Recht auf Kassenleistung bestehen. 
Dafür muss ein Befund erstellt werden zu Zahnfleischtaschen, 
Zahnlockerung und Zahnfleischbluten. Auch Röntgenbilder sind 
nötig. Vorleistungen wie Zahnsteinentfernen oder Beseitigung von 
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Reizfaktoren entfallen. Wie viele Zähne betroffen sind, spielt keine 
Rolle. Eine herkömmliche Professionelle Zahnreinigung (PZR) darf 
nicht zur Vorbedingung gemacht werden. Wer mit Hartnäckigkeit 
keinen Erfolg hat, kann sich an die Patientenberatung der zuständi-
gen Kassenzahnärztlichen Vereinigung wenden.

 Zahnfleischtaschen messen lassen
Gesetzlich Versicherte können alle zwei Jahre kostenlos die Tiefe 
möglicher Zahnfleischtaschen messen lassen (sogenannter Paro-
dontaler Screening Index). Als behandlungsbedürftig gilt eine Paro-
dontitis ab einer Zahnfleischtaschentiefe von vier Millimetern oder 
mehr.

 Bei der Krankenkasse einen Antrag stellen
Damit die gesetzlichen Kassen die Kosten übernehmen, muss vor 
Behandlungsbeginn ein schriftlicher Antrag gestellt werden. Eine 
systematische Parodontitisbehandlung muss vorab von der 
Krankenkasse genehmigt werden.

 Auf die neue, bindende Richtlinie verweisen
Die neue Parodontitis-Richtlinie ist zum 1. Juli 2021 in Kraft ge-
treten und für Zahnärzt:innen mit Kassenzulassung verpflichtend. 
Über die Leistungen und Vergütungsziffern haben Zahnärzteschaft 
und Krankenkassen sich in Verhandlungen geeinigt.

Weiterführende Infos und Links:

Parodontitis ist keine Zahnfleischentzündung, sondern eine Entzün-
dung des sogenannten Zahnhalteapparats. Sie greift also den Kiefer-
knochen an und führt deshalb unbehandelt zum Zahnverlust. Mehr zur 
neuen Kassenleistung bei Parodontitis finden Sie hier: 
https://www.kostenfalle-zahn.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-
kliniken/parodontitistherapie-was-zahlt-die-kasse-12903
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